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Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Informationsblatt 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
(Art. 12 und 13 DSGVO) 

 
Verfahren: 
Wohngeld 

 

Verarbeitungstätigkeit: 
Soweit es für die Durchführung des Wohngeldgesetzes bzw. zur Ermittlung der für das 
Wohngeld maßgeblichen Verhältnisse im Einzelfall erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell 
bzw. automatisiert verarbeitet 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Telefon: 08821 751-1 
Fax: 08821 751-380 
E-Mail: poststelle@lra-gap.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
Datenschutzbeauftragter 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
E-Mail: datenschutz@lra-gap.de 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 
 
Zur Vermeidung und Aufdeckung der rechtswidrigen Inanspruchnahme von Wohngeld 
wird ein regelmäßiger Datenabgleich für alle Haushaltsmitglieder, auch in 
automatisierter Form, insbesondere mit der Datenstelle der Rentenversicherung 
durchgeführt (§ 33 Abs. 2 und 5 WoGG in Verbindung mit §§ 16 bis 21 WoGV). Es darf z. 
B. abgeglichen werden, ob während des Wohngeldbezugs Arbeitslosengeld II gezahlt 
wird, ob eine versicherungspflichtige oder geringfügige Beschäftigung besteht oder in 



Landratsamt Garmisch-Partenkirchen  Seite 2 

Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

welcher Höhe Kapitalerträge zufließen, für die ein Freistellungsauftrag erteilt worden 
ist. Ebenso ist ein Abgleich mit der Meldebehörde zu Meldeanschriften, Wohnungsstatus 
und Zeitpunkt von Ummeldungen möglich.   
Zudem besteht die Möglichkeit eines Kontenabrufs beim Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 93 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe e AO.  Verdachtsfälle auf Betrug werden 
grundsätzlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. 
 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
 
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e und Artikel 4 Nr. 2 DS-GVO, §§ 67a ff. SGB X, § 23 
WoGG). Ihre zuständige Wohngeldbehörde ist hierbei „Verantwortliche“ im Sinne des 
Artikels 4 Nr. 7 DS-GVO. 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 
Die für die Bearbeitung des Antrages erhobenen Daten werden in anonymisierter Form 
(d. h. ohne Namen und Anschrift) für die Wohngeldstatistik verwendet. Die Daten dürfen 
hierfür an das Bayerische Landesamt Bayern für Statistik, an das Statistische Bundesamt 
sowie an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und an das Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung übermittelt werden (§§ 34 bis 36 WoGG). 
 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 
Zur Durchführung von gerichtlichen Verfahren einschließlich Strafverfahren werden 
personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen der §§ 68, 69 SGB X an die 
Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte übermittelt. 
 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien 

 
Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 
 
Personenbezogene Daten werden von der Wohngeldbehörde gelöscht, wenn sie für die 
Durchführung des Wohngeldgesetzes nicht mehr benötigt werden (vgl. § 33 Abs. 3 Satz 
3, Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 6 und 7, § 35 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 19 Abs. 4 und § 20 
WoGV) und rechtliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind (vgl. Teil A Nr. 24.01 
Wohngeld-Verwaltungsvorschrift: Aufbewahrung längstens zehn Jahre, um z. B. 
Entscheidungen über rückwirkende Änderungen bzw. bei Rechtswidrigkeit zu 
ermöglichen, § 27 Abs. 4 Satz 3 und § 33 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 45 Abs. 3 Satz 4 SGB X). 
Innerhalb der vorstehend genannten Fristen besteht kein Recht auf Löschung nach Art. 
17 DS-GVO. 
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7. Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 
zu: 
 

• Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen 
die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

• Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
• Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. 
 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
 
Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und 
Kontaktdaten des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Zur Ausübung des offiziellen Auftrags der Behörde kann eine rechtliche Verpflichtung 
zur Angabe von personenbezogenen Daten bestehen. Bei einer Nichtbereitstellung auf 
den verfügbaren Wegen kann eine Bearbeitung ihres Anliegens nicht durchgeführt 
werden. 


